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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hartenstein 

  

Mit dem zweiten Quartal des Jahres beginnt doch allmählich die Zeit, dass sich die Natur wieder mit Farbe füllt, die Sonne 

sich öfter blicken lässt und unsere Gemütslage auch etwas freundlicher werden möchte. Zumindest geht es mir so...es 

wird halt etwas freundlicher außen rum. 

Würde man in die heimische und in die Weltpolitik gucken, würde das sicher nicht gelingen. Aber dieses Thema spare ich 

mir aus, sonst war des nix mit den farbenfrohen Frühlingsgefühlen. (Immer wenn man denkt, schlimmer kann es nicht 

kommen, hat doch wieder Einer eine super Idee auf diesem Planeten und es kommt doch schlimmer.) 

Der Frühling ist damit dann auch der Zeitraum des Großputzes. Im Privaten kennt man das, wenn die Sonne flach durchs 

Wohnzimmer scheint und neben den dreckigen Fenstern auch den Staub in den sonst unbeachteten Ecken zum Vorschein 

bringt...da möchte ich natürlich niemandem zu nahetreten, kenne ich nur aus meiner Erfahrung. So gilt es auch für unse-

ren Bauhof die letzten Spuren des Winters zu bearbeiten. Wer vorab auf die Idee kommt und seinen Gehsteig kehrt, der 

kann sich sicher sein, dass die Kehrmaschine Anfang April den restlichen Dreck von Straße und Randstein mitnehmen wird. 

Den genauen Termin werden wir über die Heimat-Info-App bekannt geben. Wie immer gilt: Sollte etwas vergessen wer-

den, dann bitte kurz Bescheid geben und wir versuchen das noch mit zu erledigen. 

Für das laufende Jahr haben wir uns bereits einige Projekte vorgenommen, um die Infrastruktur am Leben zu erhalten 

oder durch Erneuerungen es in unserer Gemeinde lebenswerter zu machen. 

Der Dorfladen wird so umgebaut, dass neben den bekannten Öffnungszeiten der Laden auch 24/7 nutzbar ist. Die dafür 

notwendige Selbstzahlerkasse wird aber auch für den schnellen Einkauf unter Normalbetrieb einen Vorteil bringen. 

Im Gemeinderat hat Matthias Körber nach langen Jahren seinen Rücktritt erklärt. Matthias hat von 2008 bis 2025 seinen 

Dienst im Ehrenamt für das Wohl der Gemeinde abgeleistet. Hier möchte ich mich im Namen der Bürgerinnen und Bürger 

der Gemeinde Hartenstein sehr herzlich für sein Engagement bedanken. Ein möglicher Nachfolger wurde bereits ange-

schrieben und in der kommenden Sitzung im April vereidigt. 

In einem Jahr sind wieder Kommunalwahlen und es werden im Hintergrund sicherlich bereits in allen Richtungen mögliche 

Listenkandidaten angefragt. Dies ist natürlich ein vollkommen normaler Vorgang. Wichtig ist doch, dass es Menschen gibt, 

die sich in unserer Gemeinde für die Arbeit des Gemeinderats interessieren, die sich aufstellen lassen um gewählt zu wer-

den und dann am Ende auch Entscheidungen im Rat mit treffen zu dürfen. Menschen, die sich engagieren, die das Wohl 

der gesamten Gemeinde sehen und entsprechend Beschlüsse fassen müssen und hinterher zu vertreten haben. Dies ist 

sicher nicht immer leicht. Oft müssen diese Entscheidungen mit einem Informationsgrad getroffen werden, der nicht 

100% entsprechen kann; sonst bräuchten wir berufsmäßige Gemeinderäte.. 

Wichtig ist in meinen Augen, dass eine Farbe der Partei, oder die der Fraktion für Entscheidungen keine Rolle zu spielen 

hat.  

Jetzt aber freue ich mich erst mal auf den anstehenden Frühling und auf unseren Gemeindeausflug am 01.06.2025. 

Anmelden nicht vergessen, es wird sicher ein wunderbarer Tag werden! 

Herzlichst, 

 

 

Hannes Loos 

Erster Bürgermeister 



 

 

Allgemeine Informationen zur Abfallwirtschaft 

 

 

Die Gemeinde Hartenstein nimmt im gemeindlichen Wertstoffhof während der normalen Öffnungszeiten 

auch Gartenabfälle bis max. 3 cbm an. Die Gebühr beträgt pro angefangener Kofferraum–Menge 2,00 €. 

Bei größeren Mengen sind wir gehalten, Sie an die Kompostieranlage in Fischbach, Firma Veolia, zu ver-

weisen.  

 

Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren und CDs können im  Bauhof, Höflaser Straße 1 in Hartenstein zu 

den regulären Öffnungszeiten abgegeben werden. 

 

Am Giftmobil kann Sonderabfall wie z. B. Farben (flüssig), Holzschutzmittel, Mineralöle (bis max. 10 l) und 

vieles mehr abgegeben werden. Eine detaillierte Aufstellung finden Sie in Ihren Abfall-Infos 2024. 

Das Giftmobil ist am:  

29.04.2025 
  in Hartenstein am Parkplatz Eckart-Siedlung  

Gartenabfälle 

Energiesparlampen und CDs 

Giftmobil 

 

Entsorgung von Elektroschrott 
 

Seit November letzten Jahres ist unser Bauhof jeden 1. Donnerstag im Mo-

nat von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr wieder geöffnet. In dieser Zeit besteht 

dann die Möglichkeit, Ihren Elektroschrott zu entsorgen. Wir weisen aus-

drücklich darauf hin, dass Akkus bzw. Batterien zuvor ausgebaut bzw. 

entfernt werden müssen (Vorschrift des Landratsamtes, da sonst die Ge-

fahr einer Explosion besteht).  

Ab diesem Zeitpunkt darf kein Elektroschrott mehr außerhalb dieser Öffnungszeiten am Bauhof ab-

gestellt werden. Wir bitten um Beachtung. 

 



 

 

Entsorgung von Elektroschrott: Gefahren vermeiden und  
Ressourcen schonen 

 

 
 
 
 

 

NÜRNBERGER LAND (lra) – Einweg-E-Zigaretten, singende Grußkarten, blinkende Schuhe oder elektronische Spielzeuge – 
immer mehr Alltagsgegenstände enthalten Elektronik und Batterien. Doch wohin mit ihnen, wenn sie ausgedient haben? 
Die Abfallwirtschaft des Landratsamtes gibt Antworten. 

Viele kleine Elektrogeräte enthalten Lithium-Ionen-Batterien, die bei Beschädigung oder unsachgemäßer Entsorgung 
Brände verursachen können. In Müllfahrzeugen und Sortieranlagen können diese zu gefährlichen Situationen führen. 
Aus diesem Grund dürfen Elektrogeräte weder in der Restmülltonne noch in anderen Wertstofftonnen entsorgt wer-
den. 

Leider landen immer noch viele kleine Elektrogeräte wie Handys, Smartphones, elektrische Zahnbürsten, LED-
Lichterketten, Taschenrechner, elektronische Spielzeuge, singende oder sprechende Kinderbücher sowie Power-
banks im Restmüll. Elektroschrott enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Gleichzeitig können 
Schadstoffe wie Blei oder Quecksilber freigesetzt werden, wenn Elektrogeräte unsachgemäß entsorgt werden. 

So wird Elektroschrott richtig entsorgt:  

Elektrogeräte können zum Wertstoffhof gebracht werden. Adressen und Öffnungszeiten sind auf der Internetseite 
des Landratsamtes zu finden unter: https://www.nuernberger-land.de/serviceleistungen/wertstoffhoefe. Die Firma 
Karei in Hersbruck nimmt ebenfalls Elektroaltgeräte im Auftrag des Landkreises entgegen. Die Abgabe ist in allen 
Fällen gebührenfrei.  

Außerdem können Rücknahmestellen im Einzelhandel genutzt werden. Große Supermärkte und Discounter mit einer 
Elektroverkaufsfläche von mindestens 400 Quadratmetern sowie Elektrofachmärkte mit einer Fläche von mindes-
tens 400 Quadratmetern sind zur Rücknahme verpflichtet. Kleine Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von bis zu 25 
Zentimetern werden in haushaltsüblichen Mengen auch ohne Neukauf kostenlos zurückgenommen. 

Bundesweit wird aktuell über die richtige Entsorgung von Elektrogeräten informiert: www.e-schrott-entsorgen.org. 
Dort finden sich weitere Informationen und Adressen der Rückgabestellen. 

https://www.nuernberger-land.de/serviceleistungen/wertstoffhoefe
http://www.e-schrott-entsorgen.org


 

 

Gemeindeausflug 

am Sonntag, den 01.06.2025 

Die Gemeinde Hartenstein lädt alle Bürgerinnen und Bürger recht herzlich ein  

zum Gemeindeausflug nach Regensburg 

 

Abfahrtszeiten: 7.30 Uhr Turmuhr Rupprechtstegen (Tölk-Reisen) 

   7.40 Uhr Enzendorf (Hauptstraße) (Tölk-Reisen) 

   7.40 Uhr Gemeinschaftshaus Engenthal (Frank-Reisen) 

   7.50 Uhr Bushäuschen Großmeinfeld (Tölk-Reisen) 

   8.00 Uhr Dorfplatz Hartenstein (Tölk- und Frank-Reisen) 

 

Für die Anmeldung bitten wir Sie, diesen Abschnitt bis spätestens 30. April 2025 ausgefüllt an die Gemeinde zu-

rückzugeben oder diesen per E-Mail an: rathaus@hartenstein-mfr.de zu senden. Die Plätze werden nach Anmel-

dedatum vergeben. Sollten mehr Anmeldungen eingehen als wir Plätze zur Verfügung haben, entscheidet der 

Zeitpunkt der Anmeldung. 

Vorname, Nachname: _______________________  Mobil-Nummer:  ______________________ 

Wohnort:   _______________________  Zustiegsort:      ______________________ 

Ich /Wir nehme/n am Gemeindeausflug mit insgesamt_______ Personen teil, davon sind ______ Kinder  

(bitte unbedingt das Alter der Kinder bei Reiseantritt angeben). 

Nach unserer letzten Haltestelle am Dorfplatz in Hartenstein starten wir um 8.00 Uhr zu unserer ca. 2-stündigen Bus-

fahrt in die viertgrößte Stadt Bayerns. Dort angekommen erwartet uns die „Kristallflotte“ zu einer 90-minütigen Schiff-

fahrt entlang der Donau bis zur Walhalla und zurück. (Auf dem Schiff besteht auch die Möglichkeit, ein Mittagessen ein-

zunehmen.) Danach haben wir noch ca. 1 Stunde zur freien Verfügung, um beispielsweise den Dom zu besichtigen oder 

eine Tasse Kaffee in den zahlreichen Cafés zu genießen. Anschließend fahren wir mit dem Bus in den Nepal Himalaya 

Park in Wiesent. Für das Erkunden des Parks haben wir ca. 2 Stunden eingeplant. Gegen 16.30 Uhr treten wir dann die 

Heimreise an und werden uns in Lieritzhofen mit einem Abendessen stärken. Die Ankunft in Hartenstein ist für ca. 20.00 

Uhr geplant. Für die Kosten Bus-, Schifffahrt und Eintritt Himalaya Park werden im Bus pro Teilnehmer 15 € eingesam-

melt. Kinder bis 16 Jahre sind frei. 

 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und einen schönen erlebnisreichen Tag bei hoffentlich sonnigem Wetter. 

mailto:rathaus@hartenstein-mfr.de


 

 

 

Shuttle-Service-Regensburg 

Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr unsere beiden  

Busunternehmen unseren Gemeindeausflug ins Rollen bringen.  

 

Die Gemeinde Hartenstein bedankt sich recht herzlich bei  

Frank-Reisen und Tölk-Reisen 

                                       www.frank-busreisen.de 

www.toelk-reisen.de 

http://frank-busreisen.de/


 

 

   

 

   

  

 

 06.04.  Herr Martin Grulich, Ringstraße 20     zum 70. 

 21.04.  Herr Rüdiger Gipp, Pflege- und Seniorenzentrum  zum 70. 

 23.04.  Frau Sieglinde Ehrlich, Pflege- und Seniorenzentraum zum 70. 

 10.05.  Herr Rudi Höllerer, Am Weinberg 2    zum 85. 

 12.05.  Herr Peter Wadewitz, Pflege- und Seniorenzentrum  zum 70. 

 14.05.  Frau Helga Dörre, Pflege- und Seniorenzentrum  zum 85.  

 22.06.  Frau Marianne Klinger, Engenthal 5    zum 70.   

   

   

Gemäß § 50 Abs. 2 BMG darf die Gemeinde nur folgende Jubiläen veröffentlichen: Altersjubiläen ab dem 70. Geburtstag, jeder 

fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen ab dem 50. und jedes folgende 

Ehejubiläum.  Wir danken für Ihr Verständnis. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie einer Veröffentlichung Ihrer Daten jederzeit widersprechen können. Bitte wenden Sie sich in 

diesem Fall an die Gemeindeverwaltung. 

     Wir gratulieren zum Geburtstag 



 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit diesem Formular haben Sie die Möglichkeit, Anregungen, Wünsche, Lob, aber auch Kritik im 

Rathaus vorzutragen.  

Wir werden dann bemüht sein, Ihre Anregungen und Wünsche— soweit realisierbar—zu berück-

sichtigen oder von Ihnen festgestellte Mängel zu beseitigen. Machen Sie bitte von dieser Möglich-

keit regen Gebrauch und unterstützen Sie uns bei der Arbeit.  

Ich habe am  ___________________________________ 

   (Datum und Uhrzeit) 

bei    ___________________________________ 

   (Ortangabe) 

Folgende Mängel festgestellt: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Ich habe folgende Anregungen, Wünsche: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Gerne können Sie uns hier Ihren Namen mitteilen: (freiwillige Angaben)  

 

Name, Vorname: ___________________________________ 

Telefonnummer: ___________________________________ 
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Berichte aus den Gemeinderatssitzungen 

Öffentliche Sitzung vom 12.12.2024 

 

Sachverhalt: 

Beschlussfassung zur Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 14.11.2024 

 

Beschluss: 

Bürgermeister Loos merke an, dass die schriftliche Änderungsersuche vom 09.12.2024 durch Gemeinderat 
Gentsch bereits im Protokoll geändert wurde. 

Gemeinderat Theinert möge zum Punkt Aufzeichnungen anmerken, dass nicht Gemeinderat Gentsch geäu-
ßert habe, dass er in seiner Redefreiheit eingeschränkt wäre, sondern er habe dies gesagt.  

Gemeinderat Döllmeier moniere das RIS Programm. Wenn die Sitzungseinladung ohne Dokumente oder ver-
spätet versendet werden, könne man sich nicht ausführlich auf die Sitzung vorbereiten. Bürgermeister Loos 
stimme ihm zu und erwidere, dass es wichtig sei, dass die Tagesordnungspunkte in der Ladung bekanntgege-
ben seien und an dem IT Problem arbeite bereits eine neue Firma. 

Es gibt keine weiteren Einwendungen. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 
14.11.2024 und beschließt deren Richtigkeit. 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

 

 

 

 

Sachverhalt: 

Es liegt der Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO beim LRA Lauf AZ: SB-2024-27-4 / Nutzungsän-
derung und Umbau eines Wohnhauses in eine Asylunterkunft mit Errichtung von Schleppgauben, Flur Nr. 
397/7, Gemarkung Hartenstein vor. Bürgermeister Loos zeigt entsprechendes Vorhaben anhand der Lageskiz-
zen vor. 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos spreche zum wiederholten Male den Bauantrag bzw. die Umwidmung / Nutzungsände-
rung der Asylunterkunft mit Errichtung von Schleppgauben an. Der geänderte Bauplan entspreche wieder 
nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr.1. Auch nach Rücksprache mit dem Landratsamt/ Bautech-
nik, kann dem Bauantrag nicht stattgegeben werden, da die Brustfläche der Gauben größer als 1 m³ aufweise. 
Würde der Antragsteller eine Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen, müsse 
dieser Antrag Neu behandelt werden. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom Antrag auf Baugenehmigung und lehnt diesen 
einstimmig ab. 

Abstimmungsergebnis: 0 : 11 

1. Beschlussfassung zum Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung vom 14.11.2024 

2. Bauanträge 

2.1 Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO beim LRA Lauf AZ: SB-2024-27-

4 / Nutzungsänderung und Umbau eines Wohnhauses in eine Asylunterkunft mit 

Errichtung von Schleppgauben, Flur Nr. 397/7, Gemarkung Hartenstein 



 

 

 

Sachverhalt: 

Es liegt der Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO / AZ: B-2024-419-4, Errichtung einer 
landwirtschaftlichen Maschinen- und Lagerhalle mit Eigenverbrauchstankstelle, Flur. 1146, Gemar-
kung Hartenstein vor. Bürgermeister Loos zeigt entsprechendes Vorhaben anhand der Lageskizzen 
vor. 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos merke an, diesen Bauantrag detailliert im Bauausschuss, sowie im Gemeinderat 
besprochen zu haben. Der Standort der Maschinen- und Lagerhalle mit Eigenverbrauchstankstelle lie-
ge jetzt außerhalb unserer Wasserschutzgebietsgrenze, somit nicht mehr in den Festsetzungen unse-
rer Wasserschutzverordnungen, sodass baurechtlich dem Antrag nichts entgegenspreche.  

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom Antrag auf Baugenehmigung und 
stimmt diesem zu. 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

 

 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos erläutere die drei folgenden TOPs und deren Sachverhalte. Die Beitrags- und Ge-
bührensatzungen für Wasser- und Abwasser der drei Geltungsbereiche, welche von der Kommunal-
beratung Bitterwolf aufgearbeitet wurden und dem Gremium anschaulich präsentierte. Diese wurden 
letzte Woche in einer separaten Bürgerversammlung nachvollziehbar dargelegt. Bürgermeister Loos 
appelliert an die Ratsmitglieder jetzt und hier sich nochmals zu äußern, sollte es Anmerkungen zu den 
Zahlen geben. Er verweise darauf, im Nachgang zur Abstimmung keine Aussagen von Räten über 
den Buschfunk zu erhalten, dass man das hätte nicht machen dürfen. Grundsätzlich ist es gesetzlich 
vorgeschrieben, die Grundgebühr zu staffeln, daher belaufe sich die jährliche Grundgebühr bei einer 
Abnahme bis 2,5 m³/h = 50,00 € und einer Abnahme über 2,5m³/h = 60,00 €. Der Verbrauchspreis än-
dert sich von 1,00 €/m³ auf 1,30 €/m³. Die Änderungen zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Was-
serabgabe- und Entwässerungsatzung werden bekannt gegeben und mit 01.01.2025 in Kraft treten.  

 

Gemeinderätin Treutlein erkundige sich, ob die Gartenwasserzähler auch mit 50,00 € Gebühr berech-
net werden. BGM Loos erwidert, dass der Gartenwasserzähler in der Abwassersatzung festgelegt sei 
und dort mit einer minderen Gebühr zu Buche schlage. Gemeinderat Weber frage an, wie lang diese 
Preise standhalten. BGM Loos merke an, die Gemeinde werde aller 4 Jahre gesetzlich aufgefordert, 
die Gebühren neu zu überrechnen, was er grundsätzlich für sinnvoll erachte. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein stimmt der vorgelegten BGS-WAS zu. Diese hat ab 
01.01.2025 Gültigkeit. 

 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

2.2 Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO / AZ: B-2024-419-4, Errichtung ei-

ner landwirtschaftlichen Maschinen- und Lagerhalle mit Eigenverbrauchstankstelle, 

Flur. 1146, Gemarkung Hartenstein 

3. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Ge-

meinde Hartenstein (BGS-WAS, Neufestsetzung der Wassergebühr) 



 

 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos erläutert dem Gremium die vom Fachbüro errechneten Zahlen zum Entwässe-
rungsbereich Hartenstein / Grünreuth. Durch die hohen Investitionen in der Kläranlage Hartenstein, 
welche leider nicht durch Verbesserungsbeiträge ausgeglichen wurden, belasten diese durch hohen 
Restwert, Abschreibung und Verzinsung die jetzt notwendigen Gebühren. Somit ist ein kostende-
ckender Beitrag kaum realisierbar. Die Vorgespräche haben eine Annäherung ergeben die sich wie 
folgt darstellt: jährliche Grundgebühr bis 2,5 m³/h = 50,00 €, sowie über 2,5m³/h = 60,00 €, Abwas-
serpreis 3,50 €/m³. Gemeinderat Döllmeier wünsche eine Erklärung zu § 10 Abs. 2, dem Gartenwas-
serzähler. BGM Loos erklärt, dass es die Möglichkeit gibt, einen Gartenwasserzähler einzusetzen. 
Dieser hat eine Gebühr von 15 €/Jahr und rechnet somit das verbrauchte Wasser für den Garten, 
was nicht in die Kläranlage läuft aus der Abwassergebühr raus. Der Gebührenschuldner muss eigen-
ständig eine geeichte Wasseruhr installieren und entsprechende Nachweise vorlegen.   

 

Die Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Harten-
stein (BGS-EWS, Neufestsetzung der Abwassergebühr) für die Gemeindeteile Hartenstein und Grün-
reuth werden bekannt gegeben und mit 01.01.2025 in Kraft treten. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein stimmt der vorgelegten BGS EWS für den Satzungsbe-
reich Hartenstein – Grünreuth zu. Diese hat ab 01.01.2025 Gültigkeit. 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos bezieht sich auf vorherigen Top. Im Satzungsbereich Enzendorf - Rupprechtste-
gen müsse für die Deckung der Kosten laut Berechnung der Kommunalberatung Bitterwolf eine Ge-
bühr in Höhe von ca. 2,70 € /m³ anfallen. Da für die notwendige Sanierung der Kläranlage eine grö-
ßere Investition ansteht, ist es angedacht, die Gebühr ebenfalls auf 3,50 €/m³ anzusetzen. Dadurch 
ergebe sich bis dahin eine Überzahlung, also ein Guthaben. Dieses werde direkt mit den Sanierungs-
kosten verrechnet. Nach Fertigstellung der Sanierung müssen die Gebühren neu berechnet werden 
und die dann notwendige Höhe festgelegt. 

Die jährliche Grundgebühr betragt bis 2,5 m³/h = 50,00 € und über 2,5m³/h = 60,00 €. 

Die Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Harten-
stein (BGS-EWS, Neufestsetzung der Abwassergebühr) für die Gemeindeteile Enzendorf und Rupp-
rechtstegen werden bekannt gegeben und mit 01.01.2025 in Kraft treten. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein stimmt der vorgelegten BGS-EWS für den Satzungsbe-
reich Enzendorf - Rupprechtstegen zu. Diese hat ab 01.01.2025 Gültigkeit. 

 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

4. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Ge-

meinde Hartenstein (BGS-EWS, Neufestsetzung der Abwassergebühr) für die Ge-

meindeteile Hartenstein und Grünreuth 

5. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Ge-

meinde Hartenstein (BGS-EWS, Neufestsetzung der Abwassergebühr) für die Ge-

meindeteile Enzendorf und Rupprechtstegen 



 

 

 

Sachverhalt: 

Die Kanalteilstrecke in der Hundsgrube ist schon nach der Untersuchung aus 2005 und den neues-
ten Verfilmungen dringend sanierungsbedürftig. Die Verlegung der Strecke in den öffentlichen Weg 
ist dabei ein wichtiger Bestandteil, sowie die Entlastung der Haltungen durch vergrößerten Durch-
fluss. 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos erklärt dem Gemeinderat das sanierungsbedürftige Teilstück der Kanalleitung 
Anhand eines Lageplans. Die akuten Mängel sei der Gemeinde schon durch Kanalinspektionen im 
Jahr 2005 bekannt. Neue Filmaufnahmen in den letzten Jahren haben dringenden Handlungsbedarf 
aufgezeigt. Ein weiteres Problem sei die Lage und Größe des Kanals, der durch Privatgrund und oh-
ne Grunddienstbarkeitseintragung läuft. Gemeinderat Schlenk sei der Meinung, da die Sanierungs-
kosten umgelegt werden müssten und wenn diese Investition nicht notwendig sei, noch abzuwarten. 
Gemeinderat Weber schließe sich der Meinung von Gemeinderat Schlenk an. Die Bürger werden 
jetzt mit Mehrkosten und Verbesserungsbeiträge belastet und sollen diese Investition zusätzlich 
stemmen. Gemeinderätin Treutlein erkundigt sich, ob Zuschüsse fließen. BGM Loos bittet Christian 
Faderl um Wortmeldung. Es muss geprüft werden, ob die Rahmenbedingungen und Förderschwel-
len passen, dann könne man mit einer Förderung rechnen. Herr Haberberger merke an, dass in Har-
tenstein die Förderschwelle nicht erreicht werde, wenn keine Investitionen gemacht werden. Grund-
sätzlich gilt, dass nur da gefördert wird, wo regelmäßig investiert wird. Herr Haberberger werde dies 
nochmals prüfen, da es 2025 Neuerungen gäbe. Einige Gemeinderäte seien der Auffassung, da die 
VG Velden die Stelle zum Bautechniker ausgeschrieben habe, könnte dieser die Planungen über-
nehmen. BGM Loos erkläre, dass dieser Bautechniker zur Prüfung von Bauakten und -plänen einge-
stellt, Anfangs mit anderen Verwaltungsaufgaben vertraut werde und auch nicht sicher sei, dass eine 
mögliche Person die Planungen fachlich durchführen könnte. Einige Gemeinderäte können diesem 
Projekt nur dann zustimmen, wenn Förderungen fließen. BGM Loos erwidere, dass auf die Pla-
nungsleistung keine Zuschüsse gäbe, aber Fakt ist, der Bau des Kanalstücks sei unumgänglich. 
Auch müsse weiter in die Infrastruktur investiert werden, um diese auch in einem ordentlichen Zu-
stand zu haben. Ihm ist die Belastung durch Gebühren oder Umlagen durchaus bewusst, aber not-
wendige Sanierungsarbeiten zu verschieben ist keine Option. Der Zustand dieses Kanalstücks und 
die daraus resultierenden Folgen sind fatal und den Räten schon sehr lange bekannt. Daher versteht 
er die Diskussion um die Notwendigkeit nicht. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein vergibt die Planungsleistungen zur Sanierung der Ka-
nalteilstrecke Hundsgrube an das IB RCH in Amberg zum Preis von 75.558,43 € brutto. 

Zusatzvermerk zur Abstimmung: Die Gegenstimmen sind grundlegend gegen die Planungsleistun-
gen, aber nicht gegen die Sanierung des Kanals. 

Abstimmungsergebnis: 7 : 4 

 

7.1 – Jahresrückblick und Danksagung an die Räte und Gäste 

Bürgermeister Loos informiert rückblickend, über die erfolgreich umgesetzten Projekte. Das sich die 
Situation am Bauhof durch Zugang neuer Mitarbeiter auch entspanne und im neuen Jahr die Pflicht-
aufgaben leichter und schneller erledigt werden können. Des Weiteren möchte sich BGM Loos beim 
Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit bedanken. Einen Dank und Anerkennung an die zahlrei-
chen Zuhörer, sowie an unseren Pressesprecher Herrn Fuchs, der heute leider nicht teilnehmen 
konnte.  

BGM Loos wünscht allen eine stade Weihnachtszeit und verabschiedet sich bei den Gästen für das 
Jahr 2024.  

6. Auftragsvergabe Planungsleistungen Erneuerung Kanal Hundsgrube 

7. Informationen des Bürgermeisters 



 

 

Berichte aus den Gemeinderatssitzungen 

Öffentliche Sitzung vom 06.02.2025 

 

Sachverhalt: 

Herr Florian Grötsch wurde von den aktiven Feuerwehrkameraden zum Kommandanten der Feuer-
wehr Grünreuth am 29.12.2024 gewählt, seine Ernennung wird in der Gemeinderatssitzung öffentlich 
bestätigt. 

Bürgermeister Loos bedankte sich für sein Arrangement bei der Feuerwehr Grünreuth. Er gratuliert 
Florian Grötsch zur Wahl zum Kommandanten auch im Namen der Gemeinde Hartenstein. 

Mit Beschluss des Gemeinderates Hartenstein ist Herr Florian Grötsch offiziell zum Kommandanten 
der Feuerwehr Grünreuth ernannt. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein bestätigt die Ernennung von Herrn Florian Grötsch zum 
Kommandanten der Feuerwehr Grünreuth. 

Abstimmungsergebnis: 9 : 0 

 

 

Sachverhalt: 

Herr Severin Gnan wurde von den aktiven Feuerwehrkameraden zum stellvertretenden Kommandan-
ten der Feuerwehr Grünreuth am 29.12.2024 gewählt, seine Ernennung wird in der Gemeinderatssit-
zung öffentlich bestätigt. 

Bürgermeister Loos ist erfreut und bedankte sich für seine bisherige Dienstzeit bei der Feuerwehr 
Grünreuth und beglückwünscht ihn zur Wahl als stellvertretenden Kommandanten auch im Namen der 
Gemeinde Hartenstein 

Mit Beschluss des Gemeinderates Hartenstein ist Herr Severin Gnan offiziell zum stellvertretenden 
Feuerwehrkommandanten ernannt. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein bestätigt die Ernennung von Herrn Severin Gnan zum 
stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Grünreuth. 

Abstimmungsergebnis: 9 : 0 

 

 

Sachverhalt: 

Beschlussfassung zur Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 12.12.2024 

Beschluss: 

Es gibt keine Einwendungen. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von der Niederschrift der öffentlichen Sit-
zung vom 12.12.2024 und beschließt deren Richtigkeit. 

Abstimmungsergebnis: 9 : 0  

1. Ernennung Florian Grötsch zum Kommandanten der Feuerwehr Grünreuth 

2. Ernennung Severin Gnan zum stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr 

Grünreuth 

3. Beschlussfassung zum Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung vom 12.12.2024 



 

 

 

Sachverhalt: 

Vom Großhandelslieferanten IGROS wurde der Gemeinde Hartenstein das Angebot unterbreitet, den 
Dorfladen zusätzlich zu den bisherigen Öffnungszeiten als 24/7 auszubauen. Dies ergäbe die Möglich-
keit, mit Zugang mittels Girokarte (o.Ä.) und Bezahlung via Selbstzahlerkasse außerhalb der Öffnungs-
zeiten einzukaufen. Das Angebot beinhaltet die Zutrittskontrolle, Kassensystem und Überwachung des 
Ladens. IGROS ist aktuell der einzige Anbieter, der ein System im Ganzen anbietet. Etwaige Umbau-
ten im Laden sind nicht inbegriffen und müssen vorab noch diskutiert werden. Offene Lebensmittel, Al-
kohol, Tabak und Glückspiel sind grundsätzlich Artikel, die schwierig ohne Personal verkauft werden 
können. Hier könnte man über Maßnahmen Möglichkeiten schaffen. Das vorgelegte Angebot beläuft 
sich auf 25.179,21€ brutto.  

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos erläutert das Konzeptangebot des Großhandels IGROS. Dieser eröffnet neue 
Möglichkeiten mit einem Kassen- und Sicherheitssystem, auch nach den regulären Öffnungszeiten ein-

kaufen zu können. Die Defizite des Dorfladens müssen minimiert werden. Gemeinderätin Treutlein 
merkt an, dass viele Bürger über eine mögliche Schließung des Cafés besorgt sind. BGM Loos erläu-
tert, der Laden bleibt so bestehen und das System ist eine zusätzliche Einkaufsmethode um Entlas-
tung an der Kasse und einen zusätzlichen Anreiz, außerhalb der normalen Geschäftszeiten schaffen 
soll. Gemeinderat Steger verweise auf den Angebotspreis für Software- und Elektronik zzgl. der monat-
lichen Betriebskosten. Worauf belaufen sich die Gesamtkosten für den Umbau und kann das kurzfristig 
refinanziert werden. Bürgermeister Loos erläuterte, dass das genaue Ausmaß des Umbaus noch nicht 
festgelegt sei und man sich im Rat dazu demnächst Gedanken machen müsse. Deshalb ist es auch 
schwer die Gesamtkosten zu beziffern und damit auch die Amortisation der Investition. Durch das 24/7 
Konzept erhofft sich Bürgermeister Loos einen höheren Umsatz im Laden und ggf. auch weniger Aus-
gaben durch einen anders einsetzbaren Personalstand. Der Laden läuft aktuell sehr defizitär und man 
müsse dringend an Lösungen arbeiten, um dies abzuschwächen. Gemeinderat Theinert befürwortet 
die Idee, ist aber skeptisch gegenüber der Realisierung des Defizitabbaus und kann weiteren, entste-
henden Kosten nicht zustimmen. Im Gemeinderat kommt es zur Diskussion. 

 
Abstimmungsergebnis: 8 : 1 
 

 

Sachverhalt: 

In 2025 soll wieder ein Gemeindeausflug geplant werden. Datum und Reiseziel samt Umfang sind zu 
beraten. Vorschläge können gerne vorab abgegeben werden. 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos informiert, dass für unseren diesjährigen Gemeindeausflug das Busunternehmen 
Tölk drei Samstage zur Verfügung stellen kann. Heute sollte der Termin festgelegt werden. Wohin die 
Reise geht, kann im Nachhinein noch vereinbart werden. Erfahrungsgemäß sollten auch keine weiten 
Anfahrten, sowie lange Fußmärsche unternommen werden, da überwiegend ältere Leute mitfahren. 
BGM Loos hatte in der Sitzungseinladung gebeten, Vorschläge und Anregungen vorzubringen. Ge-
meinderätin Treutlein schlägt Rothenburg ob der Tauber vor. Weitere Gemeinderäte schlagen unter 
anderem den Donaudurchbruch / Kloster Weltenburg, die Mainschleife, Walhalla Regensburg, das 
Fränkische Freilandmuseum, die Städte Coburg, Würzburg, Amberg und Bamberg u.v.m. vor. Gemein-
derat John schlägt vor, den Termin und eine Zielabfrage an die Bürger über die Heimat App einzustel-
len. Nach kurzer Absprache wird Samstag, der 31.05.2025 zunächst festgehalten, falls sich keine au-
ßerplanmäßigen Änderungen ergeben. 

kein Beschluss 

4. Beschluss zum Umbau des Einkaufladens zum 24/7 Markt 

5. Beratung und Datum Gemeindeausflug 



 

 

 

Sachverhalt: 

6.1 – Stellenausschreibung Bauhof und Verwaltung 

 

Bürgermeister Loos gibt bekannt, dass zwei Stellen in der Gemeinde neu ausgeschrieben werden, 
Bauhofleiter Horst Tauber und Verwaltungsangestellter Bernhard Vizethum gehen in 2025 in Rente. 

 

6.2 – Deutsche Bahn Scopingverfahren 

 

Bürgermeister Loos berichtet über das Vorhaben der Deutschen Bahn. Diese beabsichtigt auf der 
Bahnstrecke Nürnberg – Schirnding die Erneuerung von 19 Pegnitzbrücken. Im Scopingverfahren wird 
der vorläufige Untersuchungsrahmen der für die Plangenehmigungsverfahren zu erarbeitenden Um-
weltverträglichkeitsberichten festgelegt.  

 

6.3 – Staatsstraßenfertigstellung St2162 in Güntersthal 

 

Bürgermeister Loos informiert über den Sachstand des Staatlichen Bauamtes. Ausbau der Staatsstra-
ße St2162 in Güntersthal. Diese soll Ende 2026 fertiggestellt sein. 

—————————————————————————————————————————————- 

6. Informationen des Bürgermeisters 



 

 

Haus für Kinder  
Hartenstein 

Höflaser Str. 2a 
 91235 Hartenstein 

 

 Telefon: 0 91 52/ 92 84 69 

E-Mail: hausfuerkinder@hartenstein-mfr.de 

Öffnungszeiten: Mo - Do: 7:00-17:00 Uhr 

Fr: 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

 

 

Freitagsangebote aus dem Hort 

Im Hort haben die Kinder sich den Winter nach innen geholt. Als eine Freitagsaktion stand das Experimentieren mit Eis-

würfeln auf dem Plan.  

Die Kinder durften zu Beginn schätzen, ob Wasser mit Eiswürfeln oder Wasser mit Eiswürfeln und Salz kälter ist. Nach dem 

Messen mit dem Thermometer stand dann fest, dass sie recht hatten. Denn das Wasser mit Salz, zeigte eine niedrigere 

Temperatur als das Wasser ohne Salz. 

Danach versuchten die Kinder, die Eiswürfel mithilfe von Salz zu einem Turm zu bauen oder den Eiswürfel an einem Stück 

Wolle in der Luft hängen zu lassen.  

Eine weitere Freitagsaktion war das Gestalten bunter Faschingsmasken. Die Kinder tobten sich mit verschiedenen Mus-

tern, Farben und Verzierungen aus. Am Freitag vor den Ferien wurden noch leckere Amerikaner gebacken, mit denen sich 

die Kinder auf die schulfreien Tage einstimmten. 

Man lernt nie aus 

Am Freitag, den 21. Februar waren die Horte in Hartenstein, Velden und Neuhaus geschlossen. Das gesamte Hortpersonal 

hatte sich zu einer gemeinsamen Team-Fortbildung zum Thema „Verflixte Hausaufgaben“ mit der Referentin Silke Radloff 

im Hort Neuhaus getroffen. Schwerpunkte an diesem Tag waren verschiedene Hausaufgabentipps, Motivationshilfen für 

Kinder, aber auch die eigene Selbsteinschätzung. 

Fazit des Tages: Der Austausch mit den Kollegen und der Vortrag waren sehr bereichernd.  



 

 

Faschingszeit im Haus für Kinder Hartenstein 

An Fasching darf natürlich eine gute Verkleidung und die richtige Schminke nicht fehlen. Die Kindergartenkinder durften 

sich sogar selbst schminken. In Kleingruppen verschönerten sie sich gegenseitig oder verliehen ihrem Kostüm mit 

Schminke den letzten Schliff.  

Neben den typischen Aktionen wie Faschingsparty, Kinderschminken, Topfklopfen und großem Faschingsbuffet befass-

ten sich die Kindergartenkinder noch mit Projekten rund um den Körper. So lernten die Kinder der Eulengruppe viel Inte-

ressantes über die Verdauung, die Lunge, das menschliche Skelett und die Muskeln. Sie experimentierten mit ihren eige-

nen Körpern, z.B. wer länger eine mit Wasser gefüllte Tasse hochhalten oder wer den größten Luftballon aufpusten 

kann. 

Die Fuchskinder beschäftigte das Thema Farben. Etwa eine Woche lang war jeden Tag eine andere Farbe an der Reihe. 

Die Kinder durften der aktuellen Farbe entsprechend gekleidet in den Kindergarten kommen und haben im Morgenkreis 

passend zur jeweiligen Farbe ein Plakat gestaltet. Pünktlich zur Faschingssause hatten sie alle Farben des Regenbogens 

kennengelernt und konnten sich kunterbunt anziehen.  



 

 

In der Krippe ging es in der Faschingszeit auch um den Körper. Die Kinder konnten sich wiegen und messen. 

Außerdem haben wir Körperbilder mit den Umrissen der Kinder gemacht. Nach dem Bemalen wurden die 

Kunstwerke dann ans Fenster gehängt. Außerdem wurde fleißig Faschingsdekoration gemalt, gebastelt und 

es gab viel Tanz und Musik zur Faschingsfeier.  

 

 

 

 

 

Schneezauber in Hartenstein - zumindest auf der Theaterbühne 

Anfang März gab es wieder ein Kindertheater in der Kulturhalle. Das Stück „Fli-Fla-Flockenzauber“ brach-

te den Kindern den Schnee, der in diesem Winter gefehlt hatte. Es handelte von einem Engel, der von 

Zuhause fort flog und auf seiner Reise eine Schneeflocke trifft. Die beiden freunden sich an und der En-

gel begleitet die Schneeflocke auf seine Reise zur Erde. Die Kinder konnten den beiden Protagonisten 

mit Gesang und passenden Bewegungen helfen. Dies bereitete den Kindern viel Spaß und sie waren wie 

gebannt von der Geschichte. 



 

 



 

 



 

 

 

Ein Ausflug für Reiselustige, die gerne in netter Gesellschaft 
unterwegs sind 

 

Tannheimer Tal & Reutte das Tor zu Tirol &  

Kloster Ettal & Oberammergau 

Ein JEDER ist willkommen! 

 

 
 

Die Liedertafel Hartenstein unternimmt auch in diesem Jahr wieder einen Ausflug. 

Vom Sonntag den 04.05. bis Mittwoch den 07.05.2025 stehen viele Naturerlebnisse, aber 
auch kulturelles auf dem Reiseplan. 

Während der Anreise besteht die Möglichkeit durch die Stadt ULM zu bummeln, oder den höchsten 
Kirchturm der Welt am Ulmer Münster zu bestaunen. 

Die von Bergen umrahmte Stadt Reutte erleben Sie nach Ankunft im Hotel bei einem geführten 
Rundgang. 

In den nächsten Tagen lernen Sie im " Duarf " Elbigenalp u.a. die Freilichtbühne der "Geierwally" 
kennen. 

Die Fahrt nach Tannheim beschert herrliche Naturausblicke, ebenso der Weg zum Vilsalpsee mit 
dem Alpenbähnle, der zu den schönsten Ausflügen im Tannheimer Tal gehört. 

In beeindruckender Bergwelt liegt der Plansee, einer der saubersten Seen Tirols, mit vielen Wasser-
sportmöglichkeiten, lassen Sie die Kulisse bei einem Aufenthalt auf sich wirken.  

Mit der Besichtigung von Kloster Ettal und Einkehr im Klosterhof, einem Fotostopp im Schloss Linder-
hof und einem Rundgang durch Oberammergau beginnt der kulturelle Teil der Reise. 

Besonders freuen wir uns, eine Führung im Passionstheater im Programm zu haben. 

Auch die Rückreise bietet noch Sehenswertes, wie die bekannte Wieskriche. 

Bei einer Stadtführung durch Landsberg am Lech, erfahren Sie Interessantes über gut erhaltene mit-
telalterliche Gebäude und den vielen historischen Toren und Türmen.  

Freuen Sie sich auf eine Fahrt zu hohen Bergen, klaren Seen, besonderen Städten und Dörfern. 
 

Interessierte melden sich bitte rechtzeitig bei Frau Reiser Tel. 09152 - 548 an 



 

 



 

 



 

 

Jahreshauptversammlung beim        

Sport-Schützenverein Hartenstein e.V. 

Am Freitag den 24. Januar 2025 hat die Jahreshauptversammlung für das Jahr 2024 im Schützen-
heim in Hartenstein stattgefunden. 

Nach einem Rückblick auf das Jahr 2023 wurden die Berichte für das Jahr 2024 vom Schützenmeis-
ter, der Kassiererin, der Damenleiterin, der Schießleiterin und des Jugendleiters abgegeben. Beim 
Tagesordnungspunkt Ehrungen wurden für 60 Jahre Mitgliedschaft Andreas Sollfrank sen., Hans 
Horst und Hans Kurz geehrt. 

Des Weiteren wurden für besondere Verdienste um den Verein Sigrid Grötsch, Thomas Eichenmüller 
und Sandra Eichenmüller mit dem Vereinsehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Auch Bürgermeister 
Hannes Loos sollte diese Ehrung erhalten aber auf Grund von Krankheit wird diese am Vereinsjubilä-
um im Mai nachgeholt. 

Von links: Sandra Eichenmüller, Thomas Eichenmüller, Sigrid Grötsch, 1. Schützenmeister Edwin 
Horst und Andreas Sollfrank sen. (Hans Horst und Hans Kurz nicht im Bild) 



 

 

  

Der Kassenbericht ist für das Jahr 2024 etwas länger ausgefallen, die Buchungen waren durch den 
Umbau auf die neuen elektronischen Schießanlagen mehr als in den letzten Jahren.  

Es wurde über die abgehaltenen Preis- und Pokalschießen berichtet. Über die Teilnahme am VG-
Pokalschießen in Artelshofen, sowie am Gauschießen in Königstein wurde berichtet. Beim Gauschie-
ßen in Königstein wurde Thomas Eichenmüller 1. Gauritter, das ist der 2. Platz auf das Gaukönigschie-
ßen. In der gleichen Wertung wurde Sandra Eichenmüller 10. von insgesamt 201 Schützinnen und 
Schützen.  

Text und Bilder: Edwin Horst 

Thomas Eichenmüller 4. von rechts 

Das Ergebnis der Mannschaft, die im Rundenwettkampf teilnimmt wurde bekannt gemacht. Erfreulich 
ist, dass wir im aktuell noch laufenden Wettkampf mal wieder Jugend- und Kinderschützen haben. 
Durch seine gute Leistung im Jugendrundenwettkampf hat sich Maximilian Hörnich in den Gaukader 
qualifiziert. 

Maximilian beim Kaderschießen im OSB 

(Oberpfälzerschützenbund) Leistungszentrum in 

Pfreimd 

 

Außerdem wurde ein Ausblick auf das Jubiläums-

schießen zum 70-jährigen Bestehen des Sport-

Schützenvereins Hartenstein e.V. gegeben. An den 

Freitagen, den 25.04.25, den 02.05.25 und 

09.05.205 wird ein Pokalschießen abgehalten. Zu 

dem Pokalschießen sind alle Mitglieder und die, die 

Mitglied werden wollen, herzlich eingeladen. Am 

16.05.2025 werden die Pokale in einem Festabend 

zur Verteilung gebracht. 

 

Zum sportlichen Schießen laden wir immer Freitag ab 19:00 Uhr ein. 



 

 

Obst- und Gartenbauverein Hartenstein 

Berichte unserer Aktivitäten: 

Faschingsumzug in Happurg 

Am Faschingssonntag schlängelte sich der fast schon traditio-

nelle Gaudiwurm durch Happurg. Wie schon seit vielen Jah-

ren, so auch heuer wieder mit einer Abordnung vom Obst- 

und Gartenbauverein Hartenstein. 14 bunte Kostüme konnten 

bei schönstem Sonnenschein ihre „Flügel“ ausbreiten. Auch in 

diesem Jahr bekamen wir von den zahlreichen Zuschauern viel 

Lob für unsere lustige und feierfreudige Truppe. Leider konn-

ten wir bei der Onlineabstimmung nach dem Umzug  keinen 

der ersten Plätze ergattern. Aber wie heißt es so schön: Nach 

dem Fasching ist vor dem Fasching.  

Jedenfalls freuen wir uns jetzt schon auf den Gaudiwurm 2026. 

Kinderfasching Hartenstein 

Am Faschingsdienstag war es in Hartenstein auch wieder so weit. Zahlreiche Kinder folgten mit ihren Eltern unserer Einla-

dung, im Nu war die Kulturhalle gut gefüllt. Wir konnten viel Freude und strahlende Gesichter in ihren unterschiedlichen 

Kostümen begrüßen. Der Saal war in diesem Jahr besonders schön und aufwendig geschmückt. Nicht nur in der Dekorati-

on fanden sich viele Luftballons wieder, auch die Luftballontiere waren heiß begehrt. 

Am Grill gab es für die Kinder kostenlose Bratwurstsemmeln, die von unserem Häuptling Hannes (als Igel verkleidet) per-

sönlich gegrillt wurden. Auch gab es für jedes Kind ein Getränk auf Gemeindekosten. Auch hier waren die Besucher voll 

des Lobes und freuten sich offensichtlich, dass auch in unserer Gemeinde für die Jüngsten etwas auf die Beine gestellt 

wird. 

 



 

 

Kreisverbandsversammlung am 1. März 2025 in Kainsbach 
 

Nachdem Waltraud Treutlein nach über 20 Jahren nicht mehr bei der Neuwahl zur Verfügung stand, wurde von der Kreis-
verbandsversammlung unsere Alexandra Bayerlein zur neuen Beisitzerin in dieses Gremium gewählt. 
Wir können sie zu ihrer neuen Aufgabe beglückwünschen und sagen DANKE für die Verantwortung, die sie hier über-
nimmt.  
 

Staudenpflanzaktion 

Im März ging unser Projekt mit einheimischen Stauden in den nächsten Schritt. 2024 hatten wir Jungpflanzen von der Re-

gierung Mittelfranken für die Anpflanzung am Pavillon bekommen. Daraufhin trafen wir uns am 12. März mit Initiatorin 

und Projektleiterin Frau Doris Jensch (Regierung Mfr) bei einer Tasse Kaffee zur Besprechung zum Thema Aussaat von ein-

heimischen Stauden. Diese Stauden sollen entsprechend ihren Bedürfnissen bei den Interessierten zuhause ausgesät und 

vorgezogen werden. Sobald die Jungpflanzen und das Wetter reif zum auspflanzen sind, ist geplant, auf der Burg Harten-

stein kleine Beete mit diesen Exemplaren anzulegen. Diese ursprünglichen und schützenswerten Sorten/ Arten sollen bei 

uns wieder „Fuß fassen“ und sich vermehren.  

Ein Ziel in nächster Zukunft ist es, die einzelnen Sorten in ihren Beeten mit einer Beschilderung inklusive QR-Code auszu-

statten, sodass Besucher des Burggartens sich über alle Details und Vorkommen informieren können.  

Hier sucht der OGV noch dringend Paten, die sich an der Pflege der Staudenbeete im Burggarten beteiligen. Infos und 

alles Wissenswerte hierzu gibt es bei Waltraud Treutlein.  

 

Osteraktionen 

Die veranstalteten Osteraktionen „Osterbasteln“ und „Osterbrunnen schmücken“ erscheinen im nächsten Heft. 

 

Unsere weiteren Termine: 

04. April 2025: Jahreshauptversammlung im Gasthof Burgblick um 19 Uhr mit Pflanzenverlosung unter allen anwesenden 

Mitgliedern und Fachvortrag von Frau Claudia Übler:  

„Die im Schatten sieht man doch – schattige Bereiche im Garten begrünen“ 
 
 
Alle weiteren Termine können aus den Aushängen im Dorfladen oder den WhatsApp-Gruppen erfahren werden. 
 

 

Der Obst- und Gartenbauverein bedankt sich herzlich bei allen Helfern 

und Unterstützern bei Kinderfasching, Faschingsumzug und Stauden-

aktion!  

 

 

Text und Bilder: Waltraud Treutlein und Katrina Loos 
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